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Gießen, im März 2019 

 

Verfassungsrechtliches Seminar  

„Aktuelle Verfassungsfragen der Normsetzung“ 

 (für alle interessierten Studierenden; bes. Schwerpunktbereich 5 sowie Nebenfach-Module „Vertiefung im 

Umweltrecht“ und „Öffentliches Wirtschaftsrecht in der Integration II“) 

 

Themen: 

1. Der Vermittlungsausschuss – das unbekannte Wesen  

2. Von Leuchtmitteln und Staubsaugern... Tertiärrechtsetzung im Unionsrecht  

3. Beschleunigung von Genehmigungsverfahren: Aktuelle Tendenzen und verfassungsrechtlicher Rahmen  

4. Digitalisierung der Schulen durch Verfassungsänderung?  

5. Der Stand des Föderalismus in der Bundesrepublik  

6. Verfassungsfragen des Entzugs der Staatsangehörigkeit 

7. Verschleierungsverbote in Hochschule, Schule und öffentlichem Dienst  

8. Der Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch 

9. Verfassungsmäßigkeit und Sinnhaftigkeit von Parité-Gesetzen 

10. Die finanzielle Ausstattung hessischer Kommunen – Stand, Probleme, Perspektiven 

11. Rechtsfragen des Freilernens unter besonderer Berücksichtigung der Kinderrechte 

12. Dauerbaustelle Bundeswahlgesetz 

13. Der verfassungsrechtliche Rahmen für Sanktionen im Sozialrecht  

14. Staatliche Videoüberwachung im öffentlichen Raum  

15. Verbot des Fahrverbots? Verfassungs- und Europarechtmäßigkeit des 13. BImSchG-ÄndG 

Vorbesprechung: Montag, 11. März 2019, 9.30 Uhr 

Das Seminar steht Studierenden mit öffentlich-rechtlichen Grundkenntnissen ab dem 2. Semester offen.  

Es wird am voraussichtlich als Blockseminar am Do., 11.7., ab 14 Uhr, und Fr., 12.7., ganztägig, stattfinden.  

Der Text der Seminararbeit darf einen Umfang von 17 Seiten nicht überschreiten.  


